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Sicherheitshinweise

Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Gefahrenhinweise

Gefahrenpiktogramme

Das Gemisch ist als nicht gefährlich eingestuft.

Das Gemisch ist als nicht gefährlich eingestuft.

Gefahrbestimmenende Komponente zur Etikettierung

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

Produktidentifikator

Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von 

denen abgeraten wird
Relevante identifizierte Verwendungen

Einweg-E-Zigarette mit vorgefülltem Liquid für die Inhalation

Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Lieferant: Koenigsmacha GmbH

Koenigsmacha | SIGGI | CHEEKZ 0mg/ml (Geschmack: Pfirsich, Kühle)

Das Gemisch ist als nicht gefährlich eingestuft.

Straße : Kienberger Allee 4

Postleitzahl/Ort : 12529 Schönefeld

Telefon : +49 30 81456861 - 0

E-Mail (fachkundige Person): hdoerr@koenigsmacha.de

Notrufnummer

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Deutschland: +49 30 - 19 240  |  Österreich: +43 1 406 43 43  |  Schweiz: +41 44 251 51 51

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Das Gemisch ist als nicht gefährlich eingestuft.

Sonstige Gefahren

Ergänzende Gefahrenmerkmale

EUH208 Enthält Linalool. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
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3.2

Gew.-% Piktogramme

< 1

4.1

4.2

4.3

5.1

5.2

5.3

6.1

6.1.1

6.1.2

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

Gemische

Gefährliche Inhaltsstoffe

Stoffname Identifikator Einstufung gemäß GHS

Linalool CAS-Nr.

78-70-6

EG-Nr.

201-134-4

Skin Irrit. 2-Eye Irrit. 2-

Skin Sens. 1B;H315-

H317-H319,-

Das Gemisch darf gemäß den in der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder in der Verordnung

(EU) 2018/605 der Kommission festgelegten Kriterien keine Stoffe enthalten, deren Eigenschaften die endokrine

Wirkung stören. Das Gemisch enthält keine Stoffe, die nicht die Kriterien für PBT oder vPvB gemäß Anhang XIII der

Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) des Europäischen Parlaments in der gültigen Fassung erfüllen.

Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Bei Brand: Gase/Dämpfe, giftig

Personen in Sicherheit bringen.

Einsatzkräfte

Schutzausrüstung:

Nicht für Notfälle geschultes Personal - Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen:

Hinweise für die Brandbekämpfung

Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät und Chemikalienschutzanzug tragen.

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen 

anzuwendende Verfahren

Selbstschutz des Ersthelfers
Persönliche Schutzausrüstung verwenden. Keine direkte Atemspende durch den Ersthelfer.

Nach Verschlucken
Mund ausspülen. Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. 1 Glas Wasser in

kleinen Schlucken trinken lassen (Verdünnungseffekt).

Nach Augenkontakt
Sofort vorsichtig und gründlich mit Augendusche oder mit Wasser spülen.

Bei Hautkontakt
Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit

viel Wasser und Seife.

Nach Einatmen
Für Frischluft sorgen.

Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn möglich, Betriebsanweisung oder

Sicherheitsdatenblatt vorzeigen). Verunglückten aus der Gefahrenzone entfernen. Beschmutzte,

getränkte Kleidung ausziehen. Bei Bewusstlosigkeit und vorhandener Atmung in stabile Seitenlage

bringen und ärztlichen Rat einholen. Betroffenen nicht unbeaufsichtigt lassen.

Persönliche Schutzausrüstung: siehe Abschnitt 8

Persönliche Schutzausrüstung:

Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Bisher keine Symptome bekannt.

Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Symptomatische Behandlung.

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Löschmittel

Geeignete Löschmittel
Wassersprühstrahl Schaum
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6.2

6.3

6.4

6.5

7.1

7.2

7.3

8.1

8.2

Overall , Laborkittel

Empfohlenes Material : Naturfaser (z.B. Baumwolle)

Atemschutz

Halbmaske mit Filter gegen organische Dämpfe, eventuell ein Isolieratemgerät, falls

die zulässige Konzentration am Arbeitsplatz überschritten wird.

Allgemeine Hinweise

Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

Augen-/Gesichtsschutz

Geeigneter Augenschutz

Gestellbrille mit Seitenschutz

Einmalhandschuhe.

Geeignetes Material : NBR (Nitrilkautschuk)

Empfohlene Handschuhfabrikate : Dermatril P , EN ISO 374

Körperschutz

Handschutz

Hautschutz

Behälter dicht geschlossen halten und an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren.

Lagerklasse (TRGS 510, Deutschland): 10 – Brennbare Flüssigkeiten, die keiner der vorgenannten

Lagerklassen zuzuordnen sind.

Spezifische Endanwendungen

Empfehlung: E-Liquid für elektrische Zigaretten

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

Zu überwachende Parameter

Keine weiteren Informationen verfügbar

Begrenzung und Überwachung der Exposition

Persönliche Schutzausrüstung

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Persönliche Schutzausrüstung tragen (siehe Abschnitt 8).

Hinweise zur allgemeinen Industriehygiene

Zusätzliche Hinweise

Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen. Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung

vermeiden.

Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.

Technische Maßnahmen und Lagerbedingungen:

Für Rückhaltung: Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand,Kieselgur,Säurebinder,Universalbinder) aufnehmen.

Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.

Umweltschutzmaßnahmen

Für Reinigung: Wasser (mit Reinigungsmittel)

Verweis auf andere Abschnitte

Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7 Persönliche Schutzausrüstung: siehe Abschnitt 8 Entsorgung:

siehe Abschnitt 13
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9.1

Farbe :

Geruch :

flüssig

Flammpunkt :

Dampfdruck :

Dichte :

pH-Wert :

log P O/W :

Viskosität :

9.2

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

11.1

Entstehen bei normaler Anwendungsweise nicht. Bei hohen Temperaturen und bei einem Brand entstehen gefährliche

Produkte, wie zum Beispiel Kohlenoxid und Kohlendioxid.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Das Einatmen von Lösemitteldämpfen über Werte, welche die Expositionsgrenzwerte für die Arbeitsumgebung

überschreiten, kann eine akute Inhalationsvergiftung zur Folge haben, und zwar in Abhängigkeit von der Höhe der

Konzentration und der Expositionszeit. Für das Gemisch stehen keine toxikologischen Angaben zur Verfügung.

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut

Schwere Augenschädigung/-reizung

Sensibilisierung der Atemwege/Haut

Verursacht Hautreizungen.

Verursacht schwere Augenschäden.

Auf der Grundlage verfügbarer Angaben sind die Kriterien für eine Klassifizierung nicht erfüllt.

Gefährliche Zersetzungsprodukte

Starke Säure , Starke Lauge , Oxidationsmittel.

Unverträgliche Materialien

Im Gasraum geschlossener Gebinde können sich, insbesondere bei Wärmeeinwirkung, Dämpfe entzündlicher Lösemittel 

ansammeln. Feuer und Zündquellen sind deshalb fernzuhalten.

Zu vermeidende Bedingungen

Es sind keine Daten für das Gemisch verfügbar.

Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Bei normalen Bedingungen ist das Produkt stabil.

Chemische Stabilität

Sonstige Angaben

Keine

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

Reaktivität

Es sind keine Daten für die Zubereitung/das Gemisch verfügbar.

Verdampfungsgeschwindigkeit : nicht bestimmt

Maximaler VOC-Gehalt (EG) :

Entzündbare Feststoffe : Keine Daten verfügbar.

Entzündbare Gase : Keine Daten verfügbar.

Explosive Eigenschaften : Keine Daten verfügbar.

nicht bestimmt

Kinematische Viskosität : nicht bestimmt

Geruchsschwelle : nicht bestimmt

Untere Explosionsgrenze : nicht bestimmt

Obere Explosionsgrenze : nicht bestimmt

nicht bestimmt

Wasserlöslichkeit : nicht bestimmt

nicht bestimmt

nicht bestimmt

Zündtemperatur : nicht bestimmt

nicht bestimmt

nicht bestimmt

nicht bestimmt

nicht bestimmt

Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
charakteristisch

Keine Daten verfügbar

Sicherheitstechnische Kenngrößen

Schmelzpunkt/Gefrierpunkt : nicht bestimmt

Aggregatzustand :

Siedebeginn und Siedebereich :

Zersetzungstemperatur : nicht bestimmt

Akute Toxizität

Keimzell-Mutagenität

Karzinogenität

Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

Auf der Grundlage verfügbarer Angaben sind die Kriterien für eine 

Klassifizierung nicht erfüllt.

Auf der Grundlage verfügbarer Angaben sind die Kriterien für eine 

Klassifizierung nicht erfüllt.
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11.2

12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

13.1

14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

15.1

Nicht aufgeführt

Nicht aufgeführt

Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

nicht relevant

Hinweis in den Abschnitten 4 bis 8.

nicht relevant

Umweltgefahren

Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender

Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-

Instrumenten

nicht relevant

Transportgefahrenklassen

UN-Nummer oder ID-Nummer

unterliegt nicht den Transportvorschriften

Gefahr der Kontaminierung der Umwelt, gehen Sie nach dem Abfallgesetz sowie nach den Durchführungsvorschriften

über die Abfallentsorgung vor. Gehen Sie nach den geltenden Vorschriften zur Abfallentsorgung vor. Legen Sie ein

nicht verwendetes Produkt und eine verschmutzte Verpackung in für die Abfallsammlung gekennzeichnet Behälter ab

und übergeben Sie sie zur Entsorgung einer zur Abfallentsorgung berechtigten Person (spezialisierten Firma), die

eine Berechtigung zu diesen Tätigkeiten hat. Ein nicht verwendetes Produkt nicht in die Kanalisation gießen. Darf

nicht gemeinsam mit Kommunalabfällen entsorgt werden. Leere Verpackungen können energetisch in einer

Abfallverbrennungsanlage genutzt werden oder auf einer Deponie der entsprechenden Eingliederung gelagert

werden. Vollständig gereinigte Verpackungen können zur Wiederverwertung übergeben werden.

Abfallvorschriften

Gesetz über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die hochwertige Verwertung von Verpackungen

(Verpackungsgesetz - VerpackG) vom 09. Juni 2021, gültig ab 1. Januar 2022. Verordnung über das Europäische

Abfallverzeichnis (Abfallverzeichnis-Verordnung - AVV). Gefährlicher Abfall nach Abfallverzeichniss-Verordnung.

Entscheidung 2000/532/EG über die Bereitstellung einer Abfallliste mit späteren Änderungen.

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition

Aspirationsgefahr

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften
Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung

Nicht aufgeführt

Verfahren der Abfallbehandlung

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

Nicht aufgeführt

unerwähnt

Toxizität

Akute Toxizität

Angaben über sonstige Gefahren

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

nicht relevant

Verpackungsgruppe

nicht relevant

Reproduktionstoxizität

Auf der Grundlage verfügbarer Angaben sind die Kriterien für eine 

Klassifizierung nicht erfüllt.

Auf der Grundlage verfügbarer Angaben sind die Kriterien für eine 

Klassifizierung nicht erfüllt.

Persistenz und Abbaubarkeit

Andere schädliche Wirkungen

Auf der Grundlage verfügbarer Angaben sind die Kriterien für eine 

Klassifizierung nicht erfüllt.

Auf der Grundlage verfügbarer Angaben sind die Kriterien für eine 

Klassifizierung nicht erfüllt.

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Endokrinschädliche Eigenschaften

unerwähnt

Bioakkumulationspotenzial

Nicht aufgeführt

Mobilität im Boden
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15.2

H225

H226

H300 

H301

H302

H304

H310

H315

H317

H319

H330

H336

H411

H412

H300+H310+H330

H312+H332

P101

P102

P264

P301+310

P405

P501

EUH208

EUH066

ADR

AGW 

BCF 

CAS

CLP

EG

EINECS

EmS

EU 

EuPCS

IATA

IBC

ICAO 

IMDG

IMO

Lebensgefahr bei Verschlucken.

Lebensgefahr bei Hautkontakt.

Lebensgefahr beim Einatmen.

Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben
Die Liste der im Sicherheitsdatenblatt benutzten Standardsätze über die Gefährlichkeit

Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.

Flüssigkeit und Dampf entzündbar.

Stoffsicherheitsbeurteilung

Präventionsgesetz. Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV) vom 18. April

2017. Gesetz zum Schutz der arbeitenden Jugend (Jugendarbeitsschutzgesetz – JArbSchG). Verordnung zum Schutz

vor Gefahrstoffen (Gefahrstoffverordnung - GefStoffV). Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft. Gesetz zum

Schutz vor gefährlichen Stoffen (Chemikaliengesetz - ChemG). Verordnung zum Schutz des Klimas vor

Veränderungen durch den Eintrag bestimmter fluorierter Treibhausgase (Chemikalien-Klimaschutzverordnung -

ChemKlimaschutzV). Gesetz über die Durchführung von Maßnahmen des Arbeitsschutzes zur Verbesserung der

Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Beschäftigten bei der Arbeit. TRGS 900. Verordnung des Europäischen

Parlaments und des Rates (EG) Nr. 1907/2006 vom 18. Dezember 2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und

Beschränkung chemischer Stoffe (REACH), zur Schaffung einer Europäischen Chemikalienagentur, zur Änderung der

Richtlinie 1999/45/EG und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 793/93 des Rates, der Verordnung (EG) Nr.

1488/94 der Kommission, der Richtlinie 76/769/EWG des Rates sowie der Richtlinien 91/155/EWG, 93/67/EWG,

93/105/EG und 2000/21/EG der Kommission in der gültigen Fassung. Verordnung des Europäischen Parlaments und

des Rates (EG) Nr. 1272/2008 in der gültigen Fassung. Verordnung (EU) 2020/878 der Kommission vom 18. Juni

2020 zur Änderung des Anhangs II der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates

zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH).

unerwähnt

Enthält trans-2-heksenal. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Internationale Assoziation der Flugtransporter

Internationale Vorschrift für den Bau und die Ausrüstung von Schiffen zur Transport

gefährlicher Chemikalien
International Civil Aviation Organization

Internationale Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffe

Internationale Seeschifffahrts-Organisation

Identifikationskod für jeden Stoff in dem EINECS angegeben

Europäisches Verzeichnis der auf dem Markt vorhandenen chemischen Stoffe

Notfallplan

Europäische Union

Europäisches Produktkategorisierungssystem

Europäisches Abkommen über den internationalen Strassentransport der

gefährlichen Güte
Arbeitsplatzgrenzwerte

Biokonzentrationsfaktor

Chemical Abstracts Service

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und

Verpackung von Stoffen und Gemischen (CLP-Verordnung)

Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

Weitere wichtige Angaben hinsichtlich der Sicherheit und Gesundheit der Menschen

Das Produkt darf nicht - ohne besondere Genehmigung des Herstellers / Importeurs - zu einem anderen als im

Abschnitt 1 angegebenen Zweck verwendet werden. Der Anwender ist für die Einhaltung aller zusammenhängender

Vorschriften zum Gesundheitsschutz verantwortlich.

Legende für im Sicherheitsdatenblatt verwendete Abkürzungen und Akronyme

BEI VERSCHLUCKEN: Sofort Arzt anrufen.

Inhalt/Behälter mit der Übergabe an die für Abfallverwertung oder Rückgabe an

Lieferanten zuständige Person zuführen.

Verursacht schwere Augenreizung.

Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Giftig bei Verschlucken.

Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.

Verursacht Hautreizungen.

Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Lebensgefahr bei Verschlucken, Hautkontakt oder Einatmen.

Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt oder Einatmen.

Die Liste der im Sicherheitsdatenblatt benutzten Sicherheitshinweise

Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Nach Gebrauch Hände und betroffene Körperteile gründlich waschen.

Unter Verschluss aufbewahren.

Die Liste der zusätzlichen Angaben über die Gefährlichkeit in dem Sicherheitsdatenblatt benutzt
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INCI

ISO

IUPAC

LC₅₀ 

LD₅₀ 

log Kow

MAK

OEL

PBT

ppm

REACH

RID

UN

UVCB

VOC

vPvB

Acute Tox.

Aquatic Chronic

Asp. Tox.

Eye Irrit.

Flam. Liq.

Skin Irrit

Skin Sens.

STOT SE

Erklärung

Das Sicherheitsdatenblatt beinhaltet Angaben für die Absicherung der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes

sowie des Umweltschutzes. Die aufgeführten Angaben entsprechen dem gegenwärtigen Stand der Kenntnisse und

Erfahrungen und sind in Übereinstimmung mit den geltenden Rechtsvorschriften. Sie können nicht als Garantie der

Eignung und der Anwendbarkeit des Produkts für eine konkrete Anwendung angesehen werden.

Empfohlene Einschränkungen der Anwendung

unerwähnt

Informationen über die Quellen der beim Erstellen des Sicherheitsdatenblatts verwendeten Angaben

Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) in der gültigen Fassung.

Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates (EG) Nr. 1272/2008 in der gültigen Fassung. Daten vom

Hersteller des Stoffes / des Gemisches, wenn vorhanden - Informationen aus der Registrierungsdokumentation.

Vorgenommene Änderungen (welche Informationen hinzugefügt, weggelassen oder geändert wurden)

Version 2.0 ersetzt Version BL von 23.07.2021. Durchgeführte Änderungen in Abschnitten 1, 2 und 16.

Sonstige Angaben

Einstufungsverfahren - Berechnungsmethode.

Flüssigkeit entzündbar

Reizwirkung auf die Haut

Sensibilisierung der Haut

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition

Instruktionen für die Schulung

Die Mitarbeiter mit der empfohlenen Art und Weise der Verwendung, der obligatorischen Sicherheitsausrüstung, der

Ersten Hilfe und erlaubten Handhabungen des Produkts bekannt machen.

Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar

Akute Toxizität

Gewässergefährdend (chronisch)

Aspirationsgefahr

Augenreizung

Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe

Übereinkommen über den Eisenbahntransport gefährlicher Güter

Vierstellige Zahl als Nummer zur Kennzeichnung von Stoffen oder Gegenständen

gemäß UN-Modellvorschriften
Stoffe mit unbekannter oder variabler Zusammensetzung, komplexe

Reaktionsprodukte und biologische Materialien

Flüchtige organische Verbindungen

Oktanol-Wasser Verteilungskoeffizient

Maximale Arbeitsplatzkonzentrationen

Zulässige Expositionslimits am Arbeitsplatz

Persistent, bioakkumulierbar und toxisch

Teile pro Million

Internationale Nomenklatur für kosmetische Inhaltsstoffe

Internationale Organisation für Normung

Internationale Union für reine und angewandte Chemie

Tödliche Konzentration eines chemischen Stoffs, die 50% einer Stichprobe tötet

Tödliche Konzentration eines Stoffes, die den Tod von 50% der Bevölkerung
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Handelsname: CHEEKZ 0mg/ml
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